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Wertgrenzen bei Ausschreibungen gem. SH Vergabeordnung 
(Gültig für alle Auftraggeber gem. Mittelstandsförderungsgesetz; Geschätzte Auftragswerte ohne Umsatzsteuer) 
Vergabeart VOL VOB VOF Bemerkung 
Rangfolge: 
Offen / Beschränkt / 
Freihändig 

  Grundsätzlich nur 
Verhandlungsverfahren 

 

-Freihändige 
Vergabe bis…. € 
 

25.000 
 

NEU: 100.000 

30.000 
 

NEU: 100.000 

 Anwendung der VOF 
unterhalb EU-

Schwellenwert nicht 
vorgesehen. 

-Beschränkte 
Ausschreibung  
bis… € 
 

50.000 
 
 
 

NEU: 100.000 

Ohne Teilnahme-  
wettbewerb                      100.000 

Mit TNW                                     200.000 
 (Unterteilung TNW entfällt) 

NEU: 1.000.000 
 

 Es gelten die allgemeinen 
Grundsätze des 

Haushaltsrechts: 

- Öffentliche 
Ausschreibung  
ab… € 
 

50.001 100.001 
bzw. 

200.001 

  -Wettbewerb 
-Transparenz 

-Wirtschaftlichkeit 
-Dokumentation 

* Markterkundung 
durch ABST SH 

§ 4 VOL/A sinngemäß § 4 VOLÖ/A   

Weitere Regelungen  § 3 und § 7 VOL/A § 3 VOB/A   
Hinweis: 
EU-weites 
Verfahren ab… € 

206.000 
 

Bund:                                   133.000 

5.150.000 
Gesamte Bausumme; 

Teilgewerke können kleiner sein 

VOF ab            206.000 
 

                 Bund: ab 
133.000 

EU-Schwellenwerte neu ab 
01.01.2008 

Ex-post 
Transparenz: 
Bekanntmachung 
nach 
Auftragserteilung 

Ab 25.000 €: 
-Name, Anschrift, Ort AG 

-Vergabeverfahren 
-Auftragsgegenstand/Art Leistung 

-Zeitraum Ausführung 
 

Ab Freihändig 50.000 € 
Ab Beschränkt 100.000 €: 
-Name, Anschrift, Ort AG 

-Vergabeverfahren 
-Auftragsgegenstand 

-Name des beauftragten Unternehmens 
 

  

 
• KURSIV: NEUE WERTGRENZEN NACH Veröffentlichung 26.02.2009 

 
Ab 26.02.2009 Neue Wertgrenzen  
Befristet bis zum 24.11.2010 


